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rium der Justiz, wies auf Anforderungen an die plan
mäßige Vorbereitung und Gestaltung von Rechtsvorschrif
ten entsprechend den Festlegungen des Ministerrates in 
der Ordnung vom 25. Juli 1980 (GBl.-Sdr. Nr. 1056) hin. 
Im Mittelpunkt seines Diskussionsbeitrags standen fol
gende Fragen:
— die Ausarbeitung von Zielvorstellungen für die Ent

wicklung des Rechtssystems insgesamt sowie seiner 
wesentlichen Teile und Bereiche als Grundlage für eine 
langfristige, wissenschaftlich begründete Planung der 
Rechtsetzung;

— die Rolle von Analysen über die Wirkung der Rechts
vorschriften als wichtige Entscheidungsgrundlage für 
die Gesetzgebungsplanung und die Gesetzgebung 
selbst;

— die Vertiefung der theoretischen Erkenntnis über die 
spezifischen Wirkungsrichtungen des sozialistischen 
Rechts sowie Möglichkeiten und Grenzen rechtlicher 
Regelungen bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme;

— die Bedeutung des planmäßigen, systematischen Rechts
vergleichs zwischen den sozialistischen Ländern.
Aus der Sicht des Verfassungs- und Rechtsausschusses 

der Volkskammer der DDR betonte dessen Vorsitzender, 
Prof. Dr. W. W e i c h e l t ,  Direktor des Instituts für 
Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, daß der Beitrag der Rechtswis
senschaft zur Gesetzgebung um so unentbehrlicher wird, je 
weiter die wissenschaftlich fundierte Leitung der gesell
schaftlichen Gesamtentwicklung voranschreitet, je lang
fristiger und tiefgreifender die ökonomischen und sozialen 
Wirkungen staatlicher Entscheidungen infolge der Kom
plexität der gesellschaftlichen Beziehungen werden. In 
der praktischen Tätigkeit des Verfassungs- und Rechtsaus
schusses gibt es zwei Gruppen von Erfahrungen3:

Zum einen hat die Rechtswissenschaft die Möglichkeit, 
ihre konzeptionellen Vorstellungen über Richtung und 
Wirkung rechtlicher Regelungen darzulegen und ihre 
Erkenntnisse unmittelbar in die Gestaltung dieser Rege
lungen einfließen zu lassen. Das setzt voraus, daß ent
sprechende wissenschaftliche Forschungsergebnisse für 
die Erarbeitung von Regelungskonzeptionen und Regelun
gen vorliegen, d. h. vor allem Analysen der zu regelnden 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Erfahrung lehrt, daß 
die Wirksamkeit rechtswissenschaftlicher Konzeptionen 
um so größer ist, je besser in ihnen Forschungsergebnisse 
anderer Wissenschaftsdisziplinen genutzt worden sind, je 
präziser die gesellschaftliche Wirksamkeit des geltenden 
Rechts analysiert ist und je umfassender die konkreten 
politischen und ökonomischen Faktoren, die nationalen 
und internationalen Bedingungen, unter denen die vorge
sehene Regelung wirksam werden soll, in der Analyse ver
arbeitet sind und in ihren konzeptionellen Konsequenzen 
bewertet werden.

Zum anderen ergeben sich aus der Arbeit der Verfas
sungs- und Rechtsausschusses Orientierungen für die 
wissenschaftliche Fundierung des Gesetzgebungsprozesses 
in seiner Gesamtheit. So ist die Ausarbeitung einer wissen
schaftlich begründeten Methodik der sozialistischen Ge
setzgebung ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, denn 
mit ihr sind Fragen nach den gesellschaftlichen Vorausset
zungen und Erfordernissen der Rechtsbildung sowie die 
Erfassung des Rechtsetzungsprozesses als sozialer Prozeß 
verbunden.

Weitere Diskussionsbeiträge waren gesetzgeberischen 
Aufgaben in einzelnen Rechtszweigen gewidmet, so
— konzeptionellen Fragen bei der Vorbereitung des neuen 

LPG-Gesetzes (Prof. Dr. R. H ä h n e r t ,  Sektion 
Rechtswissenschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig);

— der Analyse der Wirksamkeit familienrechtlicher Rege
lungen im Zusammenhang mit den sozialen Prozessen, 
in die diese Regelungen eingebettet sind (Prof. Dr. Anita 
G г а n d к e , Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt- 
Universität Berlin)4;

— Problemen der weiteren wissenschaftlichen Fundie
rung der Strafgesetzgebung in Wechselbeziehung mit 
der Analyse der Rechtsverwirklichung (Prof. Dr. 
E. B u c h h o l z ,  Sektion Rechtswissenschaft der Hum
boldt-Universität Berlin);

— den Wirkungen völkerrechtlicher Verträge und Ver
pflichtungen auf die nationale Gesetzgebung (Prof. Dr. 
B. G r a e f r a t h ,  Sektion Rechtswissenschaft der 
Humboldt-Universität Berlin).
Der Vorsitzende des Rates für staats- und rechtswis

senschaftliche Forschung, Prof. Dr. G. S c h ü ß l e r ,  Rek
tor der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
der DDR, unterstrich zum Abschluß, daß die Tagung des 
Rates die aktive, gesellschaftsgestaltende Rolle des sozia
listischen Rechts, die Funktion des sozialistischen Rechts
systems für die Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung sowie die Aufgaben der Rechtswissenschaft 
bei der Analyse und Prognose auf dem Gebiet der Gesetz
gebungen vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht hat.
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Neuerscheinung im Staatsverlag der DDR

Völkerrecht (Lehrbuch)
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für Völkerrecht
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Die von einem Kollektiv von 21 Völkerrechtlern der DDR vorgelegte 
2., überarbeitete und ergänzte Auflage des Völkerrechtslehrbuchs von 1973 
ist weitgehend als eine Neufassung anzusehen, die den Auswirkungen der 
internationalen Klassenauseinandersetzung des vergangenen Jahrzehnts 
auf die Gestaltung und Effektivität des Völkerrechts Rechnung trägt. Sicht
bar wird im Lehrbuch, daß die DDR seit ihrer Aufnahme in die Vereinten 
Nationen am 18. September 1973 in zunehmenden Maße an der Tätig
keit der UNO und zahlreicher UN-Spezialorganisationen teilnimmt, insb. 
auch an der Weiterentwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts.

In den 22 Kapiteln der beiden Teile des Lehrbuchs werden behandelt: 
Wesen und Begriff des Völkerrechts der Gegenwart, Geschichte des Völ
kerrechts und der Völkerrechtstheorie, die Grundprinzipien des Völker
rechts der Gegenwart, die Völkerrechtssubjekte, völkerrechtlicher Vertrag 
und Völkergewohnheitsrecht als Rechtsquellen, Bevölkerung und Staats
gebiet im Völkerrecht, internationales See-, Luft-, Weltraum- und Umwelt
schutzrecht, die staatlichen Organe für auswärtige Beziehungen, inter
nationale Organisationen und Konferenzen, die UNO und ihre Spezial
organisationen, zwischenstaatliche Organisationen sozialistischer Länder, 
unabhängiger Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sowie kapita
listischer Länder, die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten, son
stige völkerrechtliche Regelungen zur Wahrung des Friedens und zur Ver
hütung von Gewaltanwendung, völkerrechtliche Regeln für internationale 
bewaffnete Konflikte, völkerrechtliche Verantwortlichkeit.


